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1. MSG 001 IND 2026 0017 DE DE 19-01-2026 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwe.bund.de

3B. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat III A 5, 10117 Berlin, Tel.: 0049-030-18580-9369;
Fax: 0049-030-18580-9525; E-Mail: IIIA5@bmjv.bund

4. 2026/0017/DE - SERV60 - Internetservices

5. Gesetz zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren im Gesellschafts- und Registerrecht, zur Digitalisierung des
Führungszeugnisses und zur Verlängerung der Antragsfrist für Anträge auf soldatenrechtliche Rehabilitierung und
Entschädigung
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6. Notarielle Verfahren zu Online-Beurkundungen und Online-Beglaubigungen

7.

8. Das Gesetz dient der Erweiterung der Regelungen des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie vom 5. Juli
2021 (BGBl. I S. 3338), das am 1. August 2022 in Kraft tratt und mit dem die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/1151 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf
den Einsatz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 80) umgesetzt
worden sind, sowie der Regelungen des Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der
Digitalisierungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 15. Juli 2022 (BGBl. I S. 1146), das überwiegend am
1. August 2023 in Kraft trat.
Der Entwurf eines Gesetzes zur Ausweitung der notariellen Online-Verfahren im Gesellschafts- und Registerrecht, zur
Digitalisierung des Führungszeugnisses und zur Verlängerung der Antragsfrist für Anträge auf soldatenrechtliche
Rehabilitierung und Entschädigung sieht vor, den Anwendungsbereich des notariellen Verfahrens der Online-
Beurkundung auszuweiten auf Gründungen von Aktiengesellschaften sowie Kommanditgesellschaften auf Aktien,
Beschlüsse der Gründe zur Bestellung des ersten Aufsichtsrats und des Abschlussprüfers für das erste Voll- und
Rumpfgeschäftsjahr, Vollmachten zur Anmeldung beim Handels-, Gesellschafts- und Partnerschaftsregister, Vollmachten
zur Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Vollmachten zur
Abgabe der Erklärung zur Übernahme eines Geschäftsanteils einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sowie Online-
Beglaubigungen von Anmeldungen zur Eintragung in das Stiftungsregister für zulässig zu erklären.

9. Eine verfahrensrechtliche Gleichbehandlung der Aktiengesellschaft mit der bereits von den notariellen Online-
Verfahren erfassten Gesellschaft mit beschränkter Haftung erscheint geboten, da die Gründungssituation bei
Aktiengesellschaften hinsichtlich Gründerzahl und Struktur in der Regel ähnlich überschaubar ist wie bei Gesellschaften
mit beschränkter Haftung. Die Einbeziehung verschiedener Vollmachten erscheint geboten, da sie die Vornahme
gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen, insbesondere von Registeranmeldungen, im Wege der notariellen Online-Verfahren
erleichert. Im Rahmen dieser Ausweitung ist es zudem geboten, in das Verfahren der Online-Beglaubigung auch
Anmeldungen zum künftigen Stiftungsregister einzubeziehen.

Die Ausweitung der notariellen Online-Verfahren erfolgt unter strikter Beachtung der durch das Gesetz zur Umsetzung
der Digitalisierungsrichtlinie vom 5. Juli 2021 eingeführten hohen Standards; die Beurkundung erfolgt mittels
Videokommunikation ausschließlich über das Videokommunikationssystem der Bundesnotarkammer, welches diese in
Erfüllung ihrer Aufgaben als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Wege der mittelbaren Staatsverwaltung betreibt.

10. Bezug zu den Grundlagentexten: Grundlagentexte wurden im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt:
2022/0193/DE

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein
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SPS-Aspekt: Nein
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